
und der angrenzenden Gebiete, besonders in der ältesten und älteren Zeit.

Curiens. 'S. 15 dargethan, dass er unter dem fränkischen Könige‘ Chlodwig I., des so eben erwähnten
K. Dagobert’s jüngerem Sohne (+ zu Ende 656), gelebt habe. Dieser nämlich, schenkte St. Fridolin eine
unbewohnte Insel im Rheine, (auf der er'das Kloster Säckingen gründete, Auf seinen heilbringenden
Wanderungen kam er auch ins Land‘ Glarus im Gebirge Alemanniens, das den Gebrüdern Urso und
Landolf gehörte. Der sterbende Urso vermachte dem frommen Manne seine Hälfte, die ihm der überle-
bende Bruder vorenthielt. Fridolin führte nun vor dem offenen Gerichte zu Rankweil Klage, der Geg-
ner läugnete. Als‘jener die Wahrheit der Schenkung" betheuerte, wollten die Richter Beweise, die er nicht
hatte. Auf ihr höhnendes Verlangen ‚den Todten‘ als Zeugen zu bringen, ging er nach Glarus, rief nach
inbrünstigem Gebete Urso aus dem Grabe‘ und führte ihn am anberaumten Tage vor die erstaunten Rich-
ter. Der kinderlose Landolf schenkte voll Entsetzen zu dem Antheile seines Bruders auch sein eigenes
Gut-dem Heiligen zum Baue des jungen Gotteshauses. Der Todte‘ ward wieder zur Kuhe in sein Grab
geführt. Gewiss ist es‘; dass von uralters her Glarus’ dem Frauenkloster Säckingen gehörte und der h. Fri-
dolin’nach dem Glauben der Väter als der Schutzpatron des Landes verehrt wurde. Bis auf den heutigen Tag
erscheint sein Bildniss im Landeswappen und auf den‘ Münzen des Kantons. Der Act, wie Fridolin dentodten Urso-dem/entsetztenGerichtevorführt,istaufeinerhölzernenTafelschlechtgemaltzusehenamEingange der Kirche'auf dem Berge zu Rankweil; und gäbe einem vaterländischen Künstler zu etwas Bes-
serem Stoff. Seinen Sänger hat er an Gustav Schwab in „St. Fridolin und der Todte’’ gefunden ').

Damals hiess aber diese Gerichtsstätte sicherlich noch nicht Rankweil. dieser Name ist aus späte-
rer Zeit erborgt, sondern Vinomna.

Erst anderthalb hündert Jahre später erhalten wir wieder eine Kunde von dieser Mälstatt. Die Ver-
einigung der geistlichen Gewalt mit der weltlichen, die Karl der Grosse den zwei Churer Bischöfen Con-
stantin und Remigius verliehen hatte, brachte allerlei Übelstände, indem der Bischof weder den Heerbann
Rhätiens ins Feld führen ‚noch dem Gaugerichte vorstehen konnte. Desshalb trennte der Kaiser wieder
beide Gewalten, und gab die weltliche über Churrhätien dem Grafen Hunfried, Grafen von Istrien, der
im J. 809 das Kloster Schännis stiftete‘ (s. oben S. 63). Hunfried hatte seinen Sitz in villa
Vinomnä; in'curte ad campos mallos, wo er im J. 807 auf offener Mälstatt zu Gericht sass und einem
freien‘ Manne, Namens Hrothelm, Recht sprach. Die sechs Schöffen und funfzehn Zeugen führen sämmt-
lich rhäto-romanische Namen, mit Ausnahme des Klägers Hrothelm, der seinem Namen nach ein Ale-manne- war ?).|DasLandgerichtwarnichtzuMaienfeld(wiemehrererhätischeGeschichtschreiberglaubten), das damals noch Lupinum *) hiess, sondern auf dem Felde von Vinomna.

Nach des Freiherrn v. Hormayr kritisch-diplomatischen Beiträgen Bd. I, Abth. 1, S. 168, wurde die
Urkunde, laut der Kaiser Lothar’s I. *) dem Bischof zu Como die längst erworbenen Rechte auf die Tauf-
oder Pfarrkirchen von Matsch und Bormio (eeclesiae baptismales in Amatia et Burmis) bestätigte, in
Vennonia am 3. Jänner 824 ausgestellt. Hormayr deutet den Ort, blind Grandidier 5) folgend, auf die
Finstermünz (!). In desselben sämmtlichen Werken Bd. 1, im angehängten Urkundenbuch S. CXLIIL,
Z: 7, heisst es irrig Vinomina statt Vinomnia 'oder Vinomna.

Sehr vermisse ich‘ den Codex Traditionum S. Galli, auf den v. Arx und Professor Kaiser, S. 38, hin-
weisen. Unter den ersten Karolingern tauchen nach demselben die Orte Vinonna oder Vinomna,
Gävis. Nüziders. Schlins. Schnüfis; Pürs urkundlich auf, in denen besonders einem gewissen
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1) Der Bodensee. Stuttgart und Tübingen 1827, S. 497.
2). S besonders. Peter Kaiser’s Geschichte des Fürstenthums Liechtenstein, Chur 184%7. S. 25 f. Ein musterhaftes Buch. Leider ohne Hin-

weisungen auf die Quellen, aus denen der Herr Verfasser schöpfte,
‘) Papst Innocenz Ill. bestätigt ddo. Lateran 6. Mai 1208 dem Propst Swiker und dem Convent zu Churwalden neben andern Besitzungen

auch einen Hof im Weiler Luppins mit Weingärten, so auch im Weiler Balzols,, d." i. Balzers ; dann heisst es in einer Churwaldner

Urkunde von 1210 „praedium in Luppino.”
+) Lothar war auf dem Reichstage zu Aachen am 10, Juli 817 von seinem Vater zum Mitregenten und Kaiser erklärt.

&gt;) Grandidier Hist, Strassb. T, II, p. COLXVII
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